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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.02.1954 

Geschäftszahl 

2959/51 

Rechtssatz 

Bau-Ausführungen im Ausland, deren Dauer 12 Monate übersteigt, unterliegen im Inland nicht der 
Gewerbesteuer. Verluste aus solchen ausländischen Bau-Ausführungen mindern daher nicht die 
Bemessungsgrundlage für die (inländische) Gewerbesteuer des Mutterbetriebes. Anmerkung: Im Beschwerdefall 
handelt es sich um die sogenannten Ostbetriebe, Baustellen inländischer Baufirmen im damaligen 
Generalgouvernement. 
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